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Die Bresche klafft!
Zum Bundesbeschluß) über die welsche Schule in Bern

Pon Gottfried Gschwender

Am 6. Oktober 1959 hat der Nationalrat die Vorlage des Bundes-*'

rates über die Unterstützung der französischspraehigen Schule in
Bern mit 110:5 Stimmen gutgeheißen. Der Ständerat ist ihm
gefolgt. Im Jahre 1960 wird somit auf deutschschweizerischem
Boden eine französischsprachige Schule errichtet werden, die
mehr als eine Privatschule ist: der Bund selber ist ihr Geldgeber
und Schutzherr! Damit ist die Unversehrtheit des deutschschweizerischen

Sprachgebietes durchbrochen worden, und zwar nicht
an der Sprachgrenze, nicht durch Bevölkerungsverschiebung, nicht
durch den Volkswillen der betroffenen Stadtgemeinde oder des

betroffenen Kantons, sondern durch Beschluß der
gesamtschweizerischen Volksvertretung. Dieser Beschluß wurde mit
einem staatsrechtlichen Kniff der Volksabstimmung entzogen,

wohlweislich denn die öffentliche Auseinandersetzung über
diese Vorlage hätte eine Seite des schweizerischen Sprachenfriedens
enthüllen können, die man lieber hinter dem Schleier der universalen

Vorbildlichkeit verborgen hält. Sagen wir es kurz: der
Sprachenfriede unserer Eidgenossenschaft beruht einzig und allein
auf der Nachgiebigkeit der deutschen Schweiz.
Noch vor 165 Jahren waren die nichtdeutschen Kantone
zugewandte Orte oder Untertanengebiete. Es ist eine der großen
geschichtlichen Leistungen der alten Eidgenossenschaft in
oberdeutschen Landen", über die Sprachgrenzen hinweg eine politische
Anhänglichkeit geschaffen zu haben, die den staatlichen
Zusammenbruch von 1798 überdauerte. Das geistige Erbe der Dreizehn
Alten Orte war es, das 1848 die Schöpfer des Bundesstaates

befähigte, frei von Einheitsfimmel, Überlegenheitslehre und Sen-

33


	...

